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 Juni 2016 

 
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, 

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Strategieportfolio aktiv für den Zeitraum 
vom 1. Juni 2015 bis zum 31. Mai 2016. 

Im Jahresverlauf präsentierten sich die Kapitalmärkte aufgrund geldpolitischer und geopolitischer Herausforderungen stark volatil. Dabei 
sorgten u.a. die „Grexit“-Diskussion sowie konjunkturelle Abschwächungen in China und den Schwellenländern für Abwärtsdruck. 
Zugleich setzte sich die Baisse an den Öl- und Rohstoffbörsen bis Mitte Januar unvermindert fort, bevor anschließend eine deutliche 
Erholung einsetzte. Die geldpolitischen Entwicklungen in den USA und im Euroraum gingen im Betrachtungszeitraum weiter auseinan-
der. So läutete die amerikanische Notenbank (Fed) mit der ersten Leitzinserhöhung seit neun Jahren die Zinswende in den USA ein, 
wohingegen die Europäische Zentralbank (EZB) im März den Leitzins auf null Prozent senkte und das Anleiheankaufprogramm erweiterte.  

An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zu Beginn des Berichtszeitraums zunächst noch an, ehe diese Phase ab Mitte Juni in einen 
Abwärtstrend überging, der sich aufgrund des Aktienmarkteinbruchs Anfang 2016 noch verstärkte. Zum Ende des Berichtsjahres ren-
tierten 10-jährige Bundesanleihen mit 0,1 Prozent, in den USA lag die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries bei 1,8 Prozent. 

Die meisten Aktienmärkte tendierten anfangs seitwärts bevor es, bedingt durch negative Nachrichten aus China und den Schwellenlän-
dern, zu einer Stimmungsabkühlung kam, die im August zu einem ersten signifikanten Rücksetzer führte. Nach einer Erholungsphase 
im Spätherbst folgte auf einen schwachen Dezember ein noch schwächerer Jahresauftakt, sodass für nahezu alle Aktienbörsen Verluste 
zu konstatieren waren. Ab Mitte Februar nutzten Anleger die niedrigen Kurse wieder zum Einstieg, was in den folgenden Monaten zu 
anziehenden Notierungen führte. 

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Strategieportfolio aktiv eine Wertentwicklung von minus 2,6 Prozent. 

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige 
Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein wei-
tergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. 

Mit freundlichen Grüßen 

Deka Investment GmbH 
Die Geschäftsführung 
 

 

 

 
 

Victor Moftakhar  
(Vorsitzender) 

Frank Hagenstein Thomas Ketter 

  
Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Schneider 
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Licht und Schatten an den Märkten 

Die vergangenen zwölf Monate bereiteten den 
Investoren ein Wechselbad der Gefühle. Auf stei-
gende Aktienmärkte folgten jähe Einbrüche mit 
anschließenden Erholungsphasen. Die Mehrzahl der 
Aktienbörsen landete im Stichtagsvergleich im 
Minusbereich. An den Anleihemärkten in den USA 
und Euroland gaben die Renditen bis in den Februar 
2016 hinein kräftig nach, um sich in der Folge auf 
niedrigem Niveau einzupendeln. Der Betrachtungs-
zeitraum war insgesamt geprägt von einer signifi-
kanten Schwankungsbreite im Spannungsfeld geld-
politischer und geopolitischer Herausforderungen. 

Die weltwirtschaftliche Erholung erfuhr wiederholt 
Beeinträchtigungen. Unter anderem bildeten in der 
ersten Jahreshälfte 2015 die Diskussionen um einen 
„Grexit“ einen zentralen Belastungsfaktor. Die Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wie 
auch der Internationale Währungsfonds (IWF) warn-
ten angesichts der anhaltenden Liquiditäts-
schwemme durch die Notenbanken eindringlich vor 
Übertreibungen an den Finanzmärkten, die einer 
gesunden Wirtschaftsentwicklung entgegenständen. 
Diese Prognosen bewahrheiteten sich insofern, als 
im Sommer zuerst die chinesische Börse und an-
schließend Aktien weltweit signifikant korrigierten. 
Im Oktober kehrte etwas Ruhe an den Märkten ein. 
Die Befürchtung, dass es zu einer Verschärfung der 
Krise in den aufstrebenden Volkswirtschaften kom-
men könnte, klang ab, als sich die Aktien- und 
Devisenmärkte Chinas – das „Epizentrum“ der 
Turbulenzen – stabilisierten. Im Zuge der Aufhellung 
der Marktstimmung verzeichneten die Aktienmärk-

te im Oktober und November eine rasante Erholung, 
die sich im Nachhinein jedoch abermals als kurzle-
bige Marktreaktion entpuppte: Von Dezember bis 
Mitte Februar ging es an den Aktienbörsen steil 
bergab. In den letzten bei-den Februarwochen 
setzte dann wieder eine spür-bare Erholungsten-
denz ein, die unter Schwankungen bis Ende Mai 
anhielt.  

Die Anleger konzentrierten sich bei ihrer Bewertung 
der weltweiten Wirtschaftsaussichten in zuneh-
mendem Maße auch auf die unübersehbaren 
Schwächen in den aufstrebenden Schwellenländern. 
Neben den zahlreichen geopolitischen Krisenherden 
sorgten so die Marktverwerfungen bei Währungen 
und Rohstoffen für Verunsicherung. Der rasante 
Ölpreisverfall setzte sich – nach einer temporären 
Erholungsphase – bis Januar 2016 unvermindert 
fort. Erst ab Mitte Februar begann eine signifikante 
Erholungsbewegung. Niedrige Rohstoffnotierungen 
beeinträchtigen die Einnahmen sowie das Wachs-
tumspotenzial wichtiger Schwellenländer und setz-
ten Unternehmen des Rohstoff- sowie des Energie-
sektors, die zudem häufig hoch in US-Dollar 
verschuldet sind, massiv unter Druck.  

Wesentlich beigetragen zur Stimmungseintrübung 
hat die nachlassende Konjunkturdynamik in China. 
Im Reich der Mitte verbuchte der Aktienmarkt im 
Betrachtungszeitraum trotz massiver staatlicher 
Interventionen ein deutliches Minus. In Brasilien 
verschärfte zudem die schwere Regierungskrise die 
bestehende strukturelle Wachstumsschwäche. Das 
Land steckt derzeit in der tiefsten Rezession seit 25 
Jahren. Neben Misswirtschaft und Korruption belas-
tet der niedrige Ölpreis den Staatshaushalt nachhal-
tig. 

Im Betrachtungszeitraum hat sich die geldpolitische 
Divergenz zwischen den USA und Europa vertieft. 
Während die US-Notenbank (Fed) im Dezember den 
ersten behutsamen Schritt auf dem Weg hin zur 
geldpolitischen Normalisierung vollzogen hat und 
eine weitere Zinsanhebung in den kommenden 
Monaten möglich erscheint, entschloss sich die 
Europäische Zentralbank (EZB) im März vor dem 
Hintergrund äußerst niedriger Teuerungsraten und 
verhaltener Wirtschaftsdaten für weitere expansive 
Maßnahmen. So senkte die EZB den Leitzins im 
März 2016 auf Null und stockte zugleich das mo-
natliche Anleiheankaufprogramm auf 80 Milliarden 
Euro auf. 

Von Seiten der Konjunktur kamen aus Deutschland 
überwiegend freundliche Signale. Das Bruttoin-

Entwicklung der Kapitalmärkte. 

Nominaler Notenbankzins 
Euroland vs. USA 

 Quelle: Bloomberg 
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landsprodukt konnte im ersten Quartal überra-
schend deutlich zulegen und auch die Industrie 
verzeichnete anziehende Auftragseingänge, die 
zum Teil auf den wieder erstarkenden Außenhandel 
zurückzuführen sind. Hingegen enttäuschte vor 
allem der private Konsum, während der zurzeit 
üppige Staatskonsum unterstützend wirkte. Dass 
die Wirtschaft sich zuletzt in etwas ruhigeren Bah-
nen bewegte, spiegelte auch der ifo Geschäfts-
klimaindex wider, der sich zuletzt deutlich verbes-
sern konnte. Die Rahmenbedingungen in Deutsch-
land sind insgesamt weiterhin intakt: Der Arbeits-
markt erweist sich als robust, Lohnerhöhungen und 
niedrige Energiepreise sollten den Konsum stärken. 
Flankiert wird diese Entwicklung von einer geringen 
Inflation sowie niedrigen Zinsen.  

Die Wirtschaft in Euroland befindet sich auf mode-
ratem Expansionskurs mit einem breiten Fundament, 
auch wenn die politischen Belastungsfaktoren zu-
genommen haben. Diverse Konfliktherde, terroristi-
sche Akte sowie die Sorgen über einen möglichen 
„Brexit“ sorgten für Anspannung. Dessen ungeach-
tet hellte sich die Stimmung in den Unternehmen 
des Euroraums im April auf. Während bisher vor 
allem der Konsum als Wachstums-treiber diente, 
stiften nun staatliche sowie Unternehmensinvestiti-
onen einen immer wichtigeren Beitrag zur Konjunk-
turerholung. Auf die anhaltend sehr niedrigen Infla-
tionsraten reagierte die EZB wiederholt mit geld-
politischen Lockerungsmaß-nahmen. Bislang fehlt 
allerdings die gewünschte Wirkung, nämlich ein 
Anziehen der Inflationsraten in die Zielzone von 2,0 
Prozent.  

Im Jahr 2015 nahm das US-Bruttoinlandsprodukt 
um 2,4 Prozent zu. Der unterliegende Wachstums-
trend ist – maßgeblich getragen vom privaten Kon-
sum – weiterhin intakt. In der Summe vermittelt die 
US-Wirtschaft einen guten Eindruck, auch wenn die 
Industrie – eingeklemmt zwischen starkem US-
Dollar und mäßiger Weltkonjunktur – noch auf 
dynamische Wachstumsimpulse wartet und der 
Arbeitsmarkt zuletzt nicht überzeugen konnte. 
Unterstrichen wird diese Einschätzung vom nationa-
len Einkaufsmanagerindex ISM, der seit Anfang 
2016 einen soliden Aufwärtstrend vorweisen kann.  

Die konjunkturelle Lage in Japan bleibt hingegen 
schwierig. Zwar konnte das Bruttoinlandsprodukt – 
nach einem unerwartet deutlichen Rückgang im 
Vorquartal – in den ersten drei Monaten des Jahres 
2016 leicht zulegen, eine nachhaltige Aufhellung 
der Wachstumsperspektiven ist jedoch nach wie vor 
nicht in Sicht. Die Notenbank bildet vor diesem 

Hintergrund mit ihrer expansiven Geldpolitik einen 
wesentlichen Anker der Volkswirtschaft. Vorausset-
zungen für eine nachhaltige ökonomische Gesun-
dung Japans wären grundsätzliche Strukturrefor-
men, eine überzeugende Schuldenkonsolidierung 
sowie eine Normalisierung der Geldpolitik.  

Berg- und Talfahrt an den Aktienbörsen 

Die Aktienmärkte wiesen im Betrachtungszeitraum 
eine hohe Dynamik auf. Gestützt von der Hoffnung 
auf eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 
sowie der Thermik billigen Geldes befanden sich 
zahlreiche Indizes in den ersten Monaten des Be-
richtszeitraums in der Nähe ihrer Rekordstände. Die 
Kombination aus einem überreichen Liquiditätsan-
gebot, rekordniedrigen Zinsen und fehlenden Anla-
gealternativen begünstigte den Kapitalzufluss in 
Aktien. 

Im Sommer versetzten jedoch die konjunkturelle 
Abschwächung und der Ausverkauf in China den 
angespannten Aktienmärkten weltweit einen spür-
baren Dämpfer. Als die Zentralbank der Volksrepub-
lik Mitte August dann überraschend den Renminbi 
gegenüber dem US-Dollar abwertete, kam es zu 
einer scharfen Reaktion an den Märkten. Die chine-
sischen Börsen brachen trotz staatlicher Gegen-
maßnahmen ein und zogen die Aktienmärkte rund 
um den Globus mit nach unten. Damit gerieten 
auch zahlreiche Währungen, insbesondere in Asien, 
unter verschärften Abgabedruck.  

Weltbörsen im Vergleich 

 Index: 31.05.2015 = 100 

 Quelle: Bloomberg 
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Anfang Oktober begann die Einschätzung, dass 
China voraussichtlich doch keine allzu harte kon-
junkturelle Landung droht, ihre Wirkung zu entfal-
ten. Im Zuge dessen gingen die Marktteilnehmer 
dazu über, die scheinbar übertriebenen Kurseinbrü-
che der Sommermonate zu relativieren. Vor diesem 
Hintergrund waren an den globalen Aktienbörsen 
im Oktober und November beachtliche Kurssteige-
rungen zu konstatieren. Anfang Dezember zeigten 
sich die Anleger jedoch trotz der erweiterten geld-
politischen Maßnahmen der EZB nachhaltig ent-
täuscht und stießen in großem Stil Aktien ab. In der 
Folge registrierten die international bedeutenden 
Börsenplätze Kursverluste, vor allem nach dem Jah-
reswechsel ging es nochmals bergab, bevor ab Mitte 
Februar die gesunkenen Kursniveaus wieder ver-
stärkt als Kaufgelegenheiten genutzt wurden, was in 
der Folge zu anziehenden Notierungen führte. 

Auf US-Dollar-Basis verzeichneten auf Jahressicht 
sowohl der Nasdaq Composite (minus 2,4 Prozent) 
als auch der marktbreitere S&P 500 (minus 
0,5 Prozent) moderate Kursverluste. In Euroland 
fielen die Kursrückgänge weitaus deutlicher aus. 
Hier verbuchte der EURO STOXX 50 ein Minus von 
14,2 Prozent. Deutsche Standardwerte landeten – 
gemessen am DAX – mit minus 10,1 Prozent auf 
einem ebenfalls enttäuschenden Niveau. Unter 
Branchengesichtspunkten erzielten im breit gefä-
cherten STOXX Europe 600 ausschließlich die Sek-
toren Konsumgüter sowie Nahrungsmittel mit plus 
0,9 bzw. plus 0,6 Prozent auf Jahressicht positive 
Wertentwicklungen. Weit abgeschlagen bildete 
dagegen der Rohstoffsektor mit minus 33,0 Prozent 
das Schlusslicht. In Asien verzeichnete der japani-
sche Nikkei 225 ein Minus von 16,2 Prozent. Der 
Hang Seng (Hongkong) wies sogar einen Rückgang 
um 24,1 Prozent auf. 

Anleihemärkte zwischen Zinswende und Nega-
tivzins 

Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg zu 
Beginn des Berichtszeitraums bis Anfang Juni auf 
knapp 1,0 Prozent, um in der Folge sukzessive bis 
auf zuletzt 0,1 Prozent zurückzukommen. Laufzeit-
gleiche US-Treasuries rentierten zur Jahreswende 
noch bei 2,3 Prozent, mit dem rapiden Kursverfall 
an den Aktienbörsen gaben die Renditen in der 
Folge spürbar auf 1,8 Prozent zum Stichtag nach. 
Gemessen am eb.rexx Government Germany Over-
all verzeichneten deutsche Bundesanleihen auf 

Jahressicht ein Plus von 1,4 Prozent. Auch bei Un-
ternehmensanleihen hinterließen die geldpoliti-
schen Entscheidungen der EZB deutliche Spuren. 
Die Ankündigung, auch Anleihen von Unternehmen 
aus dem Euroraum zu kaufen, bedingte bei vielen 
Unternehmensanleihen zum Teil kräftige Kurssteige-
rungen. 

Auf der Währungsseite lag der Euro gegenüber 
dem US-Dollar zuletzt bei 1,11 US-Dollar und prä-
sentierte sich damit auf Jahressicht kaum verändert. 
Die Notierungen für Rohöl gingen in den vergange-
nen zwölf Monaten zunächst signifikant zurück, 
nach einem Tiefpunkt bei 28 US-Dollar im Januar 
2016 konnte sich der Barrelpreis bis zum Stichtag 
jedoch wieder deutlich auf knapp 50 US-Dollar 
(Brent) erholen. Der Goldpreis stieg vor dem Hinter-
grund hoher Marktvolatilitäten nach einem Tief bei 
1.051 US-Dollar je Feinunze im Dezember 2015 in 
kurzer Zeit wieder an und lag zuletzt bei 1.215 US-
Dollar.  

Insgesamt sind die Sorgenfalten der Kapitalanleger 
tiefer geworden. Zunächst verzeichneten Rohstoff- 
und Emerging Markets-Investitionen Kursverluste. 
Im Anschluss folgten die Aktienmärkte vor dem 
Hintergrund teils rückläufiger Unternehmensgewin-
ne und hoher Bewertungen dieser Entwicklung. Der 
Trend einer steten Zunahme kurzlebiger und inten-
siver Marktreaktionen hat sich insgesamt weiter 
verstärkt.  

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 
USA vs. Euroland 

 Quelle: Bloomberg 
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Das Anlageziel des Deka-Strategieportfolio aktiv ist 
der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein 
breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive 
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen 
enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit 
einem systematischen Management der Anlage-
risiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel 
an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit auf Sicht von zwölf 
Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie). Das 
Fondsmanagement wählt dabei ein Sortiment von 
Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der 
verschiedenen Wertpapiere, in die investiert wird. 
Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und 
das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager 
genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die 
Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung 
der Anlagerisiken aus. Dabei wird der Anteil der 
Aktienfonds zwischen 0 bis 100 Prozent festgelegt. 
Weiterhin können hauptsächlich Anteile an Renten-
fonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen liquiden 
Geldanlagen erworben werden. Darüber hinaus 
können derivative Instrumente eingesetzt werden. 

Das vergangene Berichtsjahr stand unter keinem 
guten Stern für die internationalen Aktienmärkte. 
Unsicherheit über die weltweite konjunkturelle 
Verfassung, die Geldpolitik der großen Notenbanken, 
der Ölpreisverfall sowie geopolitische Ereignisse 
sorgten immer wieder für große Nervosität und 
hohe Schwankungen an den Kapitalmärkten. Die 
genannten Faktoren waren ursächlich dafür, dass 
die internationalen Börsen auf Jahressicht über-
wiegend im negativen Bereich notierten. 10-jährige 
Bundesanleihen wurden dagegen ihrem Ruf als 
„sicherer Hafen“ gerecht und legten im Rahmen 
der Verwerfungen an den Aktienmärkten zu und 
beendeten ein turbulentes Berichtsjahr auf posi-
tivem Terrain. 

Zu Beginn des Berichtszeitraumes wurde der Markt 
insbesondere von zwei Themen geprägt. Zum einen 
wirkte die Ankündigung von Seiten der US-Noten-
bank nach, dass eine baldige Leitzinserhöhung im 
Raum stehe. Zum anderen belastete die drohende 
Staatspleite Griechenlands. Das Fondsmanagement 
tätigte in diesem Umfeld Transaktionen in Renten-
fonds mit Fokus auf Bundesanleihen bzw. direkt in 
Bundesanleihen und verringerte die Aktienfonds-
quote, um die Risikopositionierung des Portfolios 
zurückzunehmen.  

Nachdem Griechenland im Juli doch noch die Vor-
gaben der Gläubiger akzeptierte, setzte an den 
Kapitalmärkten eine Erholungsphase ein. Die 
Aktienfondsquote des Sondervermögens wurde in 

diesem Zuge angehoben. Aus China und den 
Schwellenländern kamen danach jedoch Belastungen. 
Schwächere Konjunkturdaten und die überraschende 
Abwertung der chinesischen Währung drückten auf 
die Investorenstimmung. Ergänzend zur Sorge über 
die weltwirtschaftliche Entwicklung beeinflusste 
zudem die Unklarheit über den weiteren Verlauf der 
US-Zinspolitik. Das Fondsmanagement reduzierte im 
August die Aktienfondsquote, um die Kursverluste 
im Portfolio einzugrenzen. Dabei wurde aufgrund 
der unsicheren konjunkturellen Entwicklung in den 
Schwellenländern die Quote in diesem Segment 
komplett abgebaut und dafür in Aktienfonds Japan 
investiert. 

Im Zuge einer Erholungsphase erfolgte im Herbst 
erneut eine Erhöhung der Aktienfondsquote. 
Zudem wurde auch wieder das Segment Renten-
spezialthemenfonds – u.a. in Form von Unter-
nehmensanleihefonds mit Laufzeitausrichtung – in 
das Portfolio aufgenommen. Im Dezember trübte 
sich das Bild an den Märkten jedoch erneut. Die 
Maßnahmen der EZB zur weiteren Lockerung der 
Geldpolitik blieben hinter den Erwartungen zurück. 
Ergänzend kam der anhaltende Ölpreisverfall hinzu, 
welcher die Stimmung an den amerikanischen 
Unternehmensanleihen- und Aktienmärkten be-
lastete. Im Rahmen der erneuten Korrektur redu-
zierte das Fondsmanagement die Risiken und 

Jahresbericht 01.06.2015 bis 31.05.2016

Tätigkeitsbericht.
Deka-Strategieportfolio aktiv

Wichtige Kennzahlen 
Deka-Strategieportfolio aktiv 

 1 Jahr 3 Jahre 
seit 
Auflegung 

Performance* -2,6% 2,9% 3,9% 

    

Gesamtkostenquote 1,34%   

  

ISIN DE000DK0EC67 

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-
entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung.   

Übersicht der Anlagegeschäfte 

Deka-Strategieportfolio aktiv im Berichtszeitraum

 Wertpapier-Käufe    

Renten 29.477.159 Euro 

Aktien 8.600.787 Euro 

Sonstige 555.773 Euro 

 Gesamt 38.633.719 Euro  

     

 Wertpapier-Verkäufe    

Renten 18.587.568 Euro 

Aktien 10.235.470 Euro 

Sonstige 370.303 Euro 

 Gesamt 29.193.341 Euro  
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verringerte das Segment Aktienfonds. Daneben 
wurde die Position in Bundesanleihen veräußert. 
Erstaunlich gut wurde der erste Zinserhöhungs-
schritt von Seiten der US-Notenbank aufgenommen. 
Die Ankündigung einer nur mäßigen Straffung in 
den kommenden Monaten stimmte die Kapital-
marktteilnehmer freundlich. 

Nach dem Jahreswechsel gerieten die Aktien- und 
Rohstoffmärkte weltweit aufgrund einer weiteren 
Eintrübung der Wachstumserwartungen unter 
Druck. Als Auslöser hierfür wurden Turbulenzen an 
den chinesischen Kapital- und Devisenmärkten 
sowie der rapide Verfall der Rohstoffpreise aus-
gemacht. Bereits Anfang Januar wurde das Portfolio 
der Marktsituation angepasst und das Risiko über 
weitere Abbauschritte in Aktienfondsfonds redu-
ziert. Ende Januar wurde ein kleiner Aufbauschritt 
von Rentenspezialthemenfonds vorgenommen. 
Diese Positionierung wurde dann bis zum Ende des 
Berichtsjahres weitgehend beibehalten.  

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und 
wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:  

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft 
für Rechnung des Fonds investiert, sind Risiken aus-
gesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem 
der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt 
oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich 
entwickeln.  

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwicklung 
der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der 
allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird 
(Marktrisiken).  

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwan-
kungen und somit auch dem Risiko von Kursrück-
gängen. Diese Kursschwankungen werden insbe-
sondere durch die Geschäftsentwicklung des 
emittierenden Unternehmens sowie die Entwick-
lungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung beeinflusst. 

Veräußerungsergebnisse 
Deka-Strategieportfolio aktiv 
01.06.2015 ‒ 31.05.2016 

Realisierte Gewinne aus in Euro 

Renten u. Zertifikaten 4.176,26 

Aktien 0,00 

Zielfonds u. Investmentvermögen 190.998,70 

Optionen 0,00 

Futures 0,00 

Swaps 0,00 

Metallen und Rohstoffen 0,00 

Devisentermingeschäften 0,00 

Devisenkassageschäften 1.703,67 

Sonstigen Wertpapieren 0,00 

Summe 196.878,63 

  

Realisierte Verluste aus  

Renten u. Zertifikaten -862,53 

Aktien 0,00 

Zielfonds u. Investmentvermögen -362.813,16 

Optionen 0,00 

Futures 0,00 

Swaps 0,00 

Metallen und Rohstoffen 0,00 

Devisentermingeschäften 0,00 

Devisenkassageschäften -8.032,50 

Sonstigen Wertpapieren 0,00 

Summe -371.708,19 
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Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist 
die Möglichkeit verbunden, dass sich das Markt-
zinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines 
Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die 
Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt 
der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festver-
zinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Markt-
zins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpa-
piere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je 
nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere 
unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere 
mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zins-
änderungs- und Kursrisiken als festverzinsliche 
Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. Im 
Falle von Absicherungsgeschäften, die der Ver-
ringerung des Gesamtrisikos dienen, können ggf. 
auch die Renditechancen reduziert werden. Sofern 
im Rahmen der Anlagestrategie systematisch 
Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden, 
kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens 
erhöhen. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken. 
Diese sind u.a. Kursänderungen des Basiswerts, 
Hebelrisiken, Stillhalterrisiken sowie allgemeine 
Marktschwankungen. 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittent) oder 
eines Vertragspartners (Kontrahenten), gegen den 
der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds 
Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt 
die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des 
jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen 
Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines 
Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Aus-
wahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von 
Emittenten eintreten. Die Gegenpartei eines für 
Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann 
teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahenten-
risiko). Dies gilt sowohl für alle Verträge, die für 
Rechnung des Fonds geschlossen werden, als auch 
für alle Transaktionen mit Wertpapieren wie z.B. 
Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate. 

Vermögenswerte des Fonds können in einer 
anderen Währung als der Fondswährung angelegt 
sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen 
und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen 
Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber 
der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher 
Anlagen und somit auch der Wert des Fondsver-
mögens. Die Risiken von Investmentanteilen, die für 
einen Fonds erworben werden (so genannte 
„Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit 
den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 

Fondsstruktur  
Deka-Strategieportfolio aktiv 

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des 
Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividen-
denansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus 
rundungsbedingten Differenzen. 

Wertentwicklung 01.06.2015 ‒ 31.05.2016 
Deka-Strategieportfolio aktiv   

Index: 31.05.2015 = 100 

Darstellung der Fondswertentwicklung auf Basis der 
Rücknahmepreise. 
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Vermögensgegenstände und der verfolgten 
Anlagestrategien. Das Engagement in Investment-
anteilen ist somit marktüblichen und spezifischen 
Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen 
Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann 
es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche 
Engagements tätigen. Hierdurch können sich 
bestehende Risiken kumulieren. Die Veräußerbarkeit 
von Vermögenswerten kann potenziell einge-
schränkt sein (Liquiditätsrisiko). Dies kann beispiels-
weise dazu führen, dass gegebenenfalls das inves-
tierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte 
Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch eine beein-
trächtigte Liquidität von Vermögensgegenständen 
könnten zudem der Nettoinventarwert des Fonds 
und damit der Anteilwert sinken. Bei dem Sonder-
vermögen manifestierten sich im Berichtszeitraum 
keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Unter opera-
tionellen Risiken versteht man die Gefahr von un-
mittelbaren und mittelbaren Verlusten, die infolge 
der Unangemessenheit oder des Versagens von 
internen Verfahren, Menschen und Systemen oder 

von externen Ereignissen eintreten. Zur Bewertung 
und Vermeidung operationeller Risiken führt die 
Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. 
Operationelle Risiken haben sich im 
Berichtszeitraum nicht verwirklicht. 

In der Berichtsperiode vom 1. Juni 2015 bis zum  
31. Mai 2016 betrug die Wertentwicklung des 
Sondervermögens Deka-Strategieportfolio aktiv 
minus 2,6 Prozent.  

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des 
abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene 
wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt 
aufgeführten Informationen enthalten. Im Berichts-
zeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen im 
Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der Verordnung 
(EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit Artikel 23 der 
Richtlinie 2011/61/EU genannten Informationen. 
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Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
  in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände 
1. Investmentanteile 9.933.532,62 44,05
Deutschland 8.725.698,23 38,69
Irland 161.481,74 0,72
Luxemburg 1.046.352,65 4,64
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 12.418.122,49 55,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände 212.271,32 0,94
II. Verbindlichkeiten -16.624,93 -0,07
III. Fondsvermögen 22.547.301,50 100,00
  
  
  
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
  in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände 
1. Investmentanteile 9.933.532,62 44,05
EUR 9.610.529,12 42,61
USD 323.003,50 1,44
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 12.418.122,49 55,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände 212.271,32 0,94
II. Verbindlichkeiten -16.624,93 -0,07
III. Fondsvermögen 22.547.301,50 100,00
  
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 

 

 

Vermögensübersicht zum 31. Mai 2016.
Deka-Strategieportfolio aktiv
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ISIN Gattungsbezeichnung  Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
      Anteile bzw. 31.05.2016 Zugänge Abgänge     in EUR Fondsver-
      Whg. im Berichtszeitraum     mögens *)
Wertpapier-Investmentanteile         9.933.532,62 44,05
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile         8.725.698,23 38,69
EUR         8.725.698,23 38,69
DE000DK1CJZ4 Deka Bund + S Finanz: 7-15 I   ANT 27.971 40.900 26.539 EUR 112,490 3.146.457,79 13,95
DE000ETFL201 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 

5-10 UCITS ETF    ANT 5.232 2.070 6.333 EUR 128,800 673.881,60 2,99
DE000ETFL284 Deka MSCI Europe UCITS ETF    ANT 19.930 59.193 65.735 EUR 12,090 240.953,70 1,07
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF    ANT 9.032 38.765 50.011 EUR 17,960 162.214,72 0,72
DE000DK2D8U3 Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF   ANT 10.416 10.416 0 EUR 108,120 1.126.177,92 4,99
DE000DK2J589 Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 CF   ANT 33.750 33.750 0 EUR 100,030 3.376.012,50 14,97
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile         1.207.834,39 5,36
EUR         884.830,89 3,92
LU0154234636 BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Cl.A 2   ANT 6.438 20.709 23.121 EUR 37,340 240.394,92 1,07
LU0011889846 Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund Actions Nom. A2 (Acc.)  ANT 1.854 1.854 0 EUR 43,470 80.593,38 0,36
LU0289523259 Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD  I1   ANT 1.105 3.885 2.780 EUR 219,313 242.341,00 1,07
LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity  A Acc   ANT 2.539 14.083 11.544 EUR 32,094 81.487,43 0,36
LU0983346296 T.Rowe Price Fds-Europ.Equity  Q   ANT 19.609 65.549 45.940 EUR 12,240 240.014,16 1,06
USD         323.003,50 1,44
IE00B531PK96 Polar Capit.Fds-North American Reg.Shares I   ANT 10.084 45.133 56.236 USD 17,820 161.481,74 0,72
LU0246276595 UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc   ANT 1.019 4.490 5.561 USD 176,390 161.521,76 0,72
Summe Wertpapiervermögen     EUR   9.933.532,62 44,05
          
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und 
Geldmarktfonds 

  
      

Bankguthaben         
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle         
DekaBank Deutsche Girozentrale     EUR 60.942,03 % 100,000 60.942,03 0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen         
DekaBank Deutsche Girozentrale     JPY 287.022,00 % 100,000 2.320,49 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale     USD 28.040,52 % 100,000 25.198,17 0,11
Summe Bankguthaben     EUR   88.460,69 0,39
Geldmarktfonds         
KVG-eigene Geldmarktfonds         7.979.491,04 35,40
DE0007019440 Deka-Liquidität    ANT 87.936 43.311 7.840 EUR 49,840 4.382.730,24 19,45
DE0009771824 Deka-Liquidität: EURO TF   ANT 55.030 93.113 64.410 EUR 65,360 3.596.760,80 15,95
Gruppeneigene 
Geldmarktfonds 

  
      4.350.170,76 19,29

LU0446052440 Deka-EuroCash CF (A)   ANT 911 439 74 EUR 4.775,160 4.350.170,76 19,29
Summe Geldmarktfonds     EUR   12.329.661,80 54,69
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und 
Geldmarktfonds 

  
  EUR   12.418.122,49 55,08

          
Sonstige Vermögensgegenstände         
Forderungen aus Wertpapiergeschäften     EUR 212.271,32     212.271,32 0,94
Summe Sonstige Vermögensgegenstände     EUR   212.271,32 0,94
          
Sonstige Verbindlichkeiten         
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten     EUR -16.624,93     -16.624,93 -0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten     EUR   -16.624,93 -0,07
          
Fondsvermögen     EUR   22.547.301,50 100,00
Umlaufende Anteile     STK   194.593
Anteilwert     EUR   115,87
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)         44,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)         0,00
              
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.     

 
 
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2016
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11280 = 1 Euro (EUR) 
Japan, Yen (JPY) 123,69000 = 1 Euro (EUR) 

 

 

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2016.
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): 
 
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
  Anteile bzw. Zugänge Abgänge
    Nominal in Whg.   
Börsengehandelte Wertpapiere  
Verzinsliche Wertpapiere  
EUR   
DE0001102325 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 EUR 3.318.038 3.318.038
    
Wertpapier-Investmentanteile 
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR   
LU0235308482 Alken Fund-European Opportuni.  R ANT 1.111 2.556
LU0093502762 BGF - Euro-Markets Fund Actions Nom. Cl.A 2 ANT 11.592 24.138
DE000A1JCWS9 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI  ANT 1.970 1.970
LU0390221926 Mainfirst - Germany Fund  C ANT 2.973 6.116
IE00B5NRXC53 Polar Cap.Fds-North American Reg.Shares I Hedg. ANT 16.916 16.916
IE00B506DH05 Polar Capital Fds-Japan Reg. Shares I ANT 12.575 12.575
LU0285831334 T.Rowe Price Fds-Europ.Equity  I ANT 26.971 26.971
LU1157384881 UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant.(hedg.) ANT 2.891 2.891
LU0723564463 UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc ANT 157 1.895
JPY   
IE00B3FH9W18 Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I ANT 36.429 46.683
USD   
LU0048388663 Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis ANT 13.931 29.172
    
Geldmarktfonds   
Gruppeneigene Geldmarktfonds 
LU0258316081 Deka-LiquiditätsPlan 2 CF ANT 6.184 6.184
    
    
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und 
Personen sind, betrug 88,94 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 59.983.477 Euro.
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Entwicklung des Sondervermögens 
    EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres   14.992.336,77
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr   -45.931,68
2. Zwischenausschüttung(en)   -,--
3. Mittelzufluss (netto)   7.988.999,28
  a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR +8.455.451,14
  b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -466.451,86
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   +24.701,72
5. Ergebnis des Geschäftsjahres   -412.804,59
  davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne   -193.496,19
  davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste   -25.673,90
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres   22.547.301,50
 
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre   
  Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
  EUR EUR
31.05.2013 2.781.970,41 106,90
31.05.2014 10.098.674,51 109,37
31.05.2015 14.992.336,77 119,32
31.05.2016 22.547.301,50 115,87
 
Ertrags- und Aufwandsrechnung   
für den Zeitraum vom 01.06.2015 - 31.05.2016   
(einschließlich Ertragsausgleich)   
    EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 12.711,49 0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -193,69 0,00
  davon Negative Einlagezinsen  -194,26  -0,00  
  davon Positive Einlagezinsen  0,57  0,00  
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 

1) 172.465,14 0,89
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0,00
10. Sonstige Erträge 22.427,10 0,12
  davon Kick-Back-Zahlungen  22.427,10  0,12  
  Summe der Erträge 207.410,04 1,07
    
II. Aufwendungen 
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -825,55 0,00
2. Verwaltungsvergütung -202.764,10 -1,04
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -22.625,33 -0,12
  davon Kostenpauschale  -22.625,33  -0,12  
  Summe der Aufwendungen -226.214,98 -1,16
    
III. Ordentlicher Nettoertrag -18.804,94 -0,10
    
IV. Veräußerungsgeschäfte 
1. Realisierte Gewinne 196.878,63 1,01
2. Realisierte Verluste -371.708,19 -1,91
  Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -174.829,56 -1,13
    
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -193.634,50 -1,00
    
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -193.496,19 -0,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -25.673,90 -0,13
    
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -219.170,09 0,00
    
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -412.804,59 -2,12
    
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. 
    
1) Darin enthalten sind EUR 30,82 bzw. EUR 0,00 je Anteil von Zielfonds ausgeschüttete Veräußerungsgewinne.
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Verwendung der Erträge des Sondervermögens
    
Berechnung der Wiederanlage   
    EUR EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar insgesamt je Anteil *)
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres  -193.634,50 -1,00
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 

1) 207.256,01 1,07
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag -13.621,51 -0,07
II. Wiederanlage 0,00 0,00
    
  Umlaufende Anteile Stück 194.593 
    
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. 
    
1) Betrag, um den der zur Verfügung gestellte Steuerabzugsbetrag das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.
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Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines 
Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV). 
  
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
01.06.2015 - 06.12.2015: 50% MSCI World, 50% eb.rexx Ger Gov 
07.12.2015 - 31.05.2016: 75% eb.rexx Ger Gov, 25% MSCI World 
  
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder 
Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten 
zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des 
Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des 
derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder 
Währungsabsicherungen. 
  
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,52% 
größter potenzieller Risikobetrag 1,65% 
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,91%
  
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl 
der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen 
Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen 
VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 
2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Jahresbericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf 
Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des 
derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
  
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV) 
Varianz-Kovarianz Ansatz 
  
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage 
Brutto-Methode 
kleinster Leverage 0,8 
größter Leverage 1,1 
durchschnittlicher Leverage 1,0 
  
Commitment-Methode 
kleinster Leverage 0,8 
größter Leverage 1,1 
durchschnittlicher Leverage 1,0 
  
  
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
  
  
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 44,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
  
Umlaufende Anteile STK 194.593
Anteilwert EUR 115,87
  
  
Angaben zu Bewertungsverfahren 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der 
Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). 
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit 
gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen 
organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-
Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. 
Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit 
dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. 
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate 
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder 
deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen 
werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben 
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate 
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren 
handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren 
Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) 
ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. 
Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges 
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den 
jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet. 
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Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,34%
  
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen 
Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. 
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der Stichtagsdaten ermittelt.
  
 
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,10% p.a. vereinbart. Davon entfallen 
bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
  
  
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. 
  
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. 
"Vermittlungsfolgeprovisionen". 
  
  
Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden. 
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. 
erhoben: 
Alken Fund-European Opportuni.  R 1,50
BGF - Euro-Markets Fund Actions Nom. Cl.A 2 1,50
BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Cl.A 2 1,50
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI  0,25
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I 0,48
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF  0,15
Deka-EuroCash CF (A) 0,10
Deka-Liquidität  0,18
Deka-Liquidität: EURO TF 0,08
Deka-LiquiditätsPlan 2 CF 0,05
Deka MSCI Europe UCITS ETF  0,30
Deka MSCI USA UCITS ETF  0,30
Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF 0,50
Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 CF 0,50
Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund Actions Nom. A2 (Acc.) 1,20
Mainfirst - Germany Fund  C 1,00
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD  I1 0,85
Polar Cap.Fds-North American Reg.Shares I Hedg. 0,75
Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I 1,00
Polar Capital Fds-Japan Reg. Shares I 1,00
Polar Capit.Fds-North American Reg.Shares I 0,75
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis 1,50
Schroder ISF Euro Equity  A Acc 1,50
T.Rowe Price Fds-Europ.Equity  I 0,65
T.Rowe Price Fds-Europ.Equity  Q 0,65
UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc 1,63
UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant.(hedg.) 0,96
UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc 0,72
  
  
Wesentliche sonstige Erträge 
Kick-Back-Zahlungen EUR 22.427,10
  
Wesentliche sonstige Aufwendungen 
Kostenpauschale EUR 22.625,33
  
  
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 3.849,22
  
  
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. 
Darüber hinaus gilt für alle Unternehmen der Deka-Gruppe eine Vergütungsrichtlinie, die gruppenweit geltende Standards für die Gestaltung der Vergütungssysteme definiert. Durch 
die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die gesamte Deka-Gruppe soll der nachhaltigen Ausgestaltung der Vergütungssysteme, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur 
Eingehung übermäßiger Risiken, Rechnung getragen werden. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch das 
„Managementkomitee Vergütung“ der DekaBank auf ihre Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft.
  
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen. Durch die Festlegung 
von Richtwerten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht und dass ein angemessenes Verhältnis von 
variabler zu fixer Vergütung besteht. Die geltenden Richtwerte variieren in Abhängigkeit von der Vergütungshöhe und werden auf ihre Marktüblichkeit und Angemessenheit 
überprüft. Darüber hinaus gilt für alle Mitarbeiter eine gruppenweit einheitliche maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung.  
  
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter ("risikorelevante Mitarbeiter") gelten besondere Regelungen. So wird für diese 
risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der 
aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe insgesamt gekürzt werden oder gänzlich entfallen. Jeweils am Ende jedes 
Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt. 
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Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der  
Deka Investment GmbH gezahlten Mitarbeitervergütung  EUR 41.278.099,13
davon feste Vergütung EUR 30.262.013,12
davon variable Vergütung EUR 11.016.086,01
  
Zahl der Mitarbeiter der KVG 369
  
  
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der  
Deka Investment GmbH gezahlten Vergütung an Risktaker EUR 4.958.464,08
davon Geschäftsführer EUR 2.803.232,61
davon andere Risktaker EUR 2.155.231,47
  
  
Zusätzliche Informationspflichten nach § 300 Abs. 1 und 3 KAGB 
  
Schwer zu liquidierende Vermögenswerte gemäß Art. 23 Abs. 4 a der Richtlinie 2011/61/EU
Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten beträgt 0%. 
  
Grundzüge der Risikomanagement-Systeme gemäß Art. 23 Abs. 4 der Richtlinie 2011/61/EU
Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung 
aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Als wesentliche Risiken werden dabei Marktrisiken, Adressenausfallrisiken, 
Liquiditätsrisiken sowie operationelle Risiken angesehen. 
Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von 
Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des 
Investmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kommen der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation sowie die Monte-Carlo-Simulation zum Einsatz. Die 
ermittelten Werte sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft. 
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder 
geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anleger oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt wird. Die Liquidität des 
Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. Die Vorkehrungen zur 
Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentvermögens unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Marktsituation.  
Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten 
verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung von 
Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätseinstufung der 
Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt. 
Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert. Die Erfassung, Messung und Überwachung operationeller Risiken erfolgt auf Ebene der Gesellschaft.
Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Veränderungen der 
Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen. 
Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risikolimits 
erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofils des Investmentvermögens. Die Einhaltung der 
Risikolimits wird täglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informations- und Eskalationsmaßnahmen 
um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftsleitung der Gesellschaft über den aktuellen 
Risikostand des Investmentvermögens sowie Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten Maßnahmen.
Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von der 
Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft. 
  
Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits gemäß Art. 23 Abs. 4 c der Richtlinie 2011/61/EU 
Unter Berücksichtigung der im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätze ergeben sich für den Fonds im Wesentlichen solche Risiken, die mit der Anlage in vorwiegend 
Investmentanteilen, Aktien und Anleihen verbunden sind. 
Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Risiken, die im Zusammenhang mit Anlagen in Investmentanteilen zu nennen sind. Diese sind das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko. 
Daneben wird insbesondere auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung mit den Anlagestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Investmentanteile stehen. Hinsichtlich 
Anlagen in Aktien sind das allgemeine Marktrisiko sowie unternehmensspezifische Risiken und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Bei Anlagen in Anleihen spielen das allgemeine 
Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisiko sowie das Länder- und Transferrisiko eine wesentliche Rolle. In Bezug auf weitere potentielle 
Risiken, die sich für den Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können wird auf den Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes verwiesen. 
  
Im Berichtszeitraum haben Marktpreisrisiken in geringem Umfang vorgelegen.
Die Einschätzung orientiert sich dabei am Vorgehen zur Ermittlung des Chance-/Risikoprofils anhand des synthetischen Risiko-Ertragsindikator (SRRI) der Wesentlichen 
Anlegerinformationen. 
  
Auf Basis des durchschnittlichen Anteils liquider Instrumente haben im Berichtszeitraum Liquiditätsrisiken in geringem Umfang vorgelegen.
Instrumente werden im Sinne dieser Definition als potenziell illiquide beurteilt, wenn unter Stressbedingungen (Notwendigkeit eines adhoc-Verkaufs) damit zu rechnen ist, dass der 
aktuelle Bewertungskurs dieser Position bei der Veräußerung in signifikantem Umfang unterschritten wird. Potenzielle Illiquidität ist kein Indikator für eine grundsätzlich fehlende 
Handelbarkeit eines Instruments. 
  
Auf Basis des durchschnittlichen Anteils an kreditrisikorelevanten Wertpapieren haben im Berichtszeitraum Adressausfallrisiken in geringem Umfang vorgelegen. 
Bei der Einschätzung der Adressenausfallrisiken werden Kreditrisikopositionen im Zusammenhang mit der Anlagestrategie des Investmentvermögens beurteilt.  
  
Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Auffälligkeiten. 
  
  
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben 
  
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste: 
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der 
im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht 
realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende 
des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
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   Frankfurt am Main, den 29. August 2016

Deka Investment GmbH 
Die Geschäftsführung 
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An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main 

Die Deka Investment GmbH hat uns beauftragt, 
gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) 
den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-
Strategieportfolio aktiv für das Geschäftsjahr vom  
1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 zu prüfen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vor-
schriften des KAGB und der delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresbericht abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 

Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermö-
gens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems und die Nachweise für die 
Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Rechnungs-
legungsgrundsätze für den Jahresbericht und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 
2015 bis 31. Mai 2016 den gesetzlichen Vorschrif-
ten. 

Frankfurt am Main, den 31. August 2016  

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
 

Schobel  Bordt 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

 

 

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers.
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1. Allgemeine Besteuerungssystematik 

Die Erträge eines deutschen oder ausländischen 
Fonds werden grundsätzlich auf der Ebene des 
Anlegers versteuert, während der Fonds selbst von 
der Steuer befreit ist. Die steuerrechtliche Behand-
lung von Erträgen aus Fondsanteilen folgt damit 
dem Grundsatz der Transparenz, wonach der Anle-
ger grundsätzlich so besteuert werden soll, als hätte 
er die von dem Fonds erzielten Erträge unmittelbar 
selbst erwirtschaftet (Transparenzprinzip). Abwei-
chend von diesem Grundsatz ergeben sich bei der 
Fondsanlage jedoch einige Besonderheiten. So 
werden beispielsweise bestimmte Erträge bzw. 
Gewinne auf der Ebene des Anlegers erst bei Rück-
gabe der Fondsanteile erfasst. Negative Erträge des 
Fonds sind mit positiven Erträgen gleicher Art zu 
verrechnen. Soweit die negativen Erträge hierdurch 
nicht vollständig ausgeglichen werden können, 
dürfen sie nicht von dem Anleger geltend gemacht 
werden, sondern müssen auf der Ebene des Fonds 
vorgetragen und in nachfolgenden Geschäftsjahren 
mit gleichartigen Erträgen ausgeglichen werden. 

Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließ-
lich die Ausschüttung bzw. Thesaurierung von Er-
trägen (laufende Erträge) sowie die Rückgabe von 
Fondsanteilen auslösen. Die Besteuerung richtet 
sich dabei im Einzelnen nach den Vorschriften des 
Investmentsteuergesetzes in Verbindung mit dem 
allgemeinen Steuerrecht. Die steuerrechtlichen 
Folgen einer Anlage in einen Fonds sind dabei im 
Wesentlichen unabhängig davon, ob es sich um 
einen deutschen oder um einen ausländischen 
Fonds handelt, sodass die nachfolgende Darstellung 
für beide gleichermaßen gilt. Etwaige Unterschiede 
in der Besteuerung werden an der jeweiligen Stelle 
hervorgehoben. 

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen auch für 
Dachfonds, d. h. für Fonds, die ihr Kapital ganz 
überwiegend oder jedenfalls zum Teil in andere 
Fonds anlegen. Der Anleger muss bei Dachfonds 
keine Besonderheiten beachten, weil ihm die für die 
Besteuerung erforderlichen Informationen von der 
Gesellschaft in der gleichen Form zur Verfügung 
gestellt werden wie für andere Fonds. 

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Einkünfte aus 
Kapitalvermögen für Privatanleger in Deutschland 
der Abgeltungsteuer i.H.v. 25 Prozent als spezielle 
Form der Kapitalertragsteuer. Zusätzlich zur Abgel-
tungsteuer ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 
5,5 Prozent der Abgeltungsteuer einzubehalten und 
abzuführen. Seit dem 1. Januar 2015 ist jede Stelle, 

die verpflichtet ist, Abgeltungsteuer für natürliche 
Personen abzuführen, auch Kirchensteuerabzugs-
verpflichteter. Dazu zählen insbesondere Banken, 
Kreditinstitute und Versicherungen. Diese haben – 
entsprechend der Religions-/ Konfessionszugehörig-
keit des Anlegers – Kirchensteuer in Höhe von 8 
Prozent bzw. 9 Prozent der Abgeltungsteuer auto-
matisch einzubehalten und an die steuererheben-
den Religionsgemeinschaften abzuführen. Zu die-
sem Zweck wird die Religionszugehörigkeit des 
Anlegers in Form eines verschlüsselten Kennzei-
chens beim Bundeszentralamt für Steuern abge-
fragt. Das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerk-
mal (KiStAM) gibt Auskunft über die Zugehörigkeit 
zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft 
und den geltenden Kirchensteuersatz. Die Abfrage 
erfolgt einmal jährlich zwischen dem 1. September 
und 31. Oktober (sogenannte Regelabfrage). Sofern 
der Anleger der Datenweitergabe beim Bundeszent-
ralamt für Steuern bereits widersprochen hat bzw. 
bis zum 30. Juni eines Jahres widerspricht, sperrt 
das Bundeszentralamt die Übermittlung des KiStAM. 
Ein entsprechender Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf. Kirchenmitglieder werden in diesem Fall 
von ihrem Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklä-
rung für die Erhebung der Kirchensteuer auf Abgel-
tungsteuer aufgefordert. Bei Ehegatten/ Lebens-
partnern mit gemeinschaftlichen Depots werden die 
Kapitalerträge den Ehegatten/ Lebenspartnern 
jeweils hälftig zugeordnet und hierauf die Kirchen-
steuer je nach Religionsgemeinschaft berechnet. Die 
Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderaus-
gabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. Auf einen entsprechenden Hinweis 
auf den Solidaritätszuschlag sowie die Kirchensteu-
er wird bei den folgenden Ausführungen jeweils 
verzichtet. 

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für Privatan-
leger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Soweit die 
Einnahmen der Abgeltungsteuer unterlegen haben, 
entfällt damit die Verpflichtung des Privatanlegers, 
die Einnahmen in seiner Einkommensteuererklärung 
anzugeben. Von der Abgeltungsteuer erfasst wer-
den – mit wenigen Ausnahmen – alle Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, worunter alle laufenden Kapitaler-
träge, wie z. B. Zinsen und Dividenden, sowie auch 
realisierte Kursgewinne (Veräußerungsgewinne), wie 
beispielsweise Gewinne aus der Veräußerung von 
Aktien oder Renten, fallen. 

Bei laufenden Erträgen wie z. B. Zinsen und Divi-
denden ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn 
diese dem Anleger nach dem 31. Dezember 2008 
zufließen. Im Fall von realisierten Gewinnen und 

Besteuerung der Erträge.



 

23

Verlusten ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn 
die Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 
erworben wurden. Dies gilt sowohl für die von dem 
Fonds erworbenen Wirtschaftsgüter als auch für 
den von dem Anleger erzielten Gewinn oder Verlust 
aus der Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Ein-
künften aus Kapitalvermögen, die nicht im Zusam-
menhang mit Fondsanteilen stehen, gelten teilweise 
abweichende Übergangsregelungen. 

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirtschafts-
gütern nicht eindeutig bestimmt werden, ist die 
gesetzliche Verbrauchsfolgefiktion zu beachten, 
wonach die als erstes angeschafften Wertpapiere 
als zuerst verkauft gelten. Dies gilt sowohl für die 
Wirtschaftsgüter des Fonds als auch für die von 
dem Anleger gehaltenen Fondsanteile z. B. bei 
Girosammelverwahrung. 

2. Besteuerung der laufenden Erträge  
aus Fonds 

2.1. Ertragsarten und Ertragsverwendung 
Ein Fonds darf gemäß der jeweiligen Anlagepolitik 
sowie der Vertragsbedingungen in unterschiedliche 
Wirtschaftsgüter investieren. Die hieraus erzielten 
Erträge dürfen aufgrund des Transparenzgedankens 
nicht einheitlich z. B. als Dividenden qualifiziert wer-
den, sondern sind entsprechend den Regeln des 
deutschen Steuerrechts jeweils getrennt zu erfassen. 
Ein Fonds kann daher beispielsweise Zinsen, zinsähn-
liche Erträge, Dividenden und Gewinne aus der Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern erwirtschaften. Die 
Erträge werden dabei nach steuerrechtlichen Vor-
schriften – insbesondere dem Investmentsteuergesetz 
– ermittelt, sodass sie regelmäßig von den tatsächlich 
ausgeschütteten Beträgen bzw. den im Jahresbericht 
ausgewiesenen Beträgen für Ausschüttung und 
Thesaurierung abweichen. Die steuerrechtliche Be-
handlung der Erträge beim Anleger hängt sodann 
von der Ertragsverwendung des Fonds ab, d. h. ob 
der Fonds die Erträge vollständig thesauriert oder 
vollständig bzw. teilweise ausschüttet. Die Ertrags-
verwendung Ihres Fonds entnehmen Sie bitte dem 
Verkaufsprospekt oder dem Jahresbericht. Darüber 
hinaus ist danach zu differenzieren, ob die Erträge 
einem Privatanleger oder einem betrieblichen Anle-
ger zuzurechnen sind. Sofern vom Fonds eine steuer-
rechtliche Substanzausschüttung ausgewiesen wird, 
ist diese für den Anleger nicht steuerbar. Dies bedeu-
tet für einen bilanzierenden Anleger, dass die Sub-
stanzausschüttung in der Handelsbilanz ertragswirk-
sam zu vereinnahmen ist, in der Steuerbilanz 
aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu 

bilden ist und damit technisch die historischen An-
schaffungskosten steuerneutral gemindert werden. 
Alternativ können die fortgeführten Anschaffungs-
kosten um den anteiligen Betrag der Substanzaus-
schüttung vermindert werden. 

2.2. Ausländische Quellensteuer 
Auf ausländische Erträge werden teilweise Quellen-
steuern in dem jeweiligen Land einbehalten, die auf 
der Ebene des Fonds als Werbungskosten abgezogen 
werden dürfen. Alternativ kann die Gesellschaft die 
ausländischen Quellensteuern in den Besteuerungs-
grundlagen ausweisen, sodass sie direkt auf Ebene 
des Anlegers auf die zu zahlende Steuer angerechnet 
werden, oder sie der Anleger von seinen Einkünften 
abziehen kann. Teilweise investieren Fonds darüber 
hinaus in Länder, in denen auf die Erträge zwar tat-
sächlich keine Quellensteuer einbehalten wird, der 
Anleger aber gleichwohl eine Quellensteuer auf seine 
persönliche Steuerschuld anrechnen kann (fiktive 
Quellensteuer). In diesen Fällen kommt auf Ebene 
des Anlegers ausschließlich die Anrechnung der aus-
gewiesenen fiktiven Quellensteuer in Betracht. Ein 
Abzug von fiktiver Quellensteuer von den Einkünften 
des Anlegers ist unzulässig. 

2.3. Veröffentlichung der  
Besteuerungsgrundlagen 

Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen 
Besteuerungsgrundlagen werden von der Gesellschaft 
zusammen mit einer Berufsträgerbescheinigung, dass 
die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt wurden, im elektronischen Bundesan-
zeiger veröffentlicht. 

2.4. Besteuerung im Privatvermögen 
Wann die von dem Fonds erzielten Erträge beim 
Anleger steuerrechtlich zu erfassen sind, hängt von 
der Ertragsverwendung ab. Bei einer Thesaurierung 
hat der Anleger die sog. ausschüttungsgleichen 
Erträge, d. h. bestimmte von dem Fonds nicht zur 
Ausschüttung verwendete Erträge, in dem Kalen-
derjahr zu versteuern, in dem das Geschäftsjahr des 
Fonds endet. Da der Anleger in diesem Fall tatsäch-
lich keine Erträge erhält, diese aber gleichwohl 
versteuern muss, spricht man in diesem Zusammen-
hang von der sog. Zuflussfiktion. Bei einer Vollaus-
schüttung sind beim Anleger die ausgeschütteten 
Erträge und bei einer Teilausschüttung sowohl die 
ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen 
Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. In beiden 
Fällen hat der in Deutschland steuerpflichtige Anle-
ger die Erträge im Jahr des Zuflusses zu versteuern.  
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Sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüt-
tungsgleichen Erträge sind grundsätzlich in vollem 
Umfang steuerpflichtig, es sei denn, die Steuer-
freiheit bestimmter Erträge ist explizit geregelt. Bei 
der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
ist als Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag in 
Höhe von 801,– Euro (bei Zusammenveranlagung: 
1.602,– Euro) abzuziehen, soweit der Anleger in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Der 
Abzug von dem Anleger tatsächlich entstandenen 
Werbungskosten (z. B. Depotgebühren) ist in der 
Regel ausgeschlossen. Gewinne aus der Veräuße-
rung von Wertpapieren und Termingeschäften sind 
vom Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei Rück-
gabe der Fondsanteile zu versteuern.  

2.5. Besteuerung im Betriebsvermögen  
Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 
betriebliche Anleger, der seinen Gewinn durch 
Einnahme-Überschuss-Rechnung ermittelt, hat die 
ausgeschütteten Erträge sowie die ausschüttungs-
gleichen Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der 
Privatanleger zu versteuern. Im Fall der Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensvergleich hat der 
Anleger die ausschüttungsgleichen Erträge am 
Geschäftsjahresende des Fonds und die ausgeschüt-
teten Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu 
erfassen. Insoweit finden die allgemeinen Regeln 
des Bilanzsteuerrechts Anwendung.  

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl die aus-
geschütteten als auch die ausschüttungsgleichen 
Erträge grundsätzlich in vollem Umfang steuer-
pflichtig, soweit nicht die Steuerfreiheit bestimmter 
Erträge explizit geregelt ist. So sind beispielweise 
Dividendenerträge sowie ausgeschüttete realisierte 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien von dem 
Anleger nur in Höhe von 60 Prozent zu versteuern 
(Teileinkünfteverfahren). Für körperschaftsteuer-
pflichtige Anleger sind z. B. in- und ausländische 
Dividendenerträge, die dem Sondervermögen vor 
dem 1. März 2013 zugeflossen sind, zu 95 Prozent 
steuerfrei. Aufgrund der Neuregelung zur Besteue-
rung von Streubesitzdividenden sind Dividenden, 
die dem Sondervermögen nach dem 28. Februar 
2013 zugeflossen sind, bei körperschaftsteuerpflich-
tigen Anlegern steuerpflichtig. Die ausgeschütteten 
realisierten Gewinne aus der Veräußerung von 
Aktien sind grundsätzlich zu 95 Prozent steuerfrei. 
Dies gilt nicht für derartige Erträge aus Fondsantei-
len, die insbesondere Kreditinstitute ihrem Handels-
bestand zuordnen.  

3. Rückgabe von Fondsanteilen  

Steuerrechtlich wird die Rückgabe von Fondsantei-
len wie ein Verkauf behandelt, d. h. der Anleger 
realisiert einen Veräußerungsgewinn oder -verlust.  

3.1. Besteuerung im Privatvermögen  
Gewinne und Verluste aus der Rückgabe von 
Fondsanteilen sind als positive bzw. negative Ein-
künfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich steuer-
pflichtig. Die Gewinne und Verluste können mit 
anderen Erträgen aus Kapitalvermögen grund-
sätzlich verrechnet werden. Dies gilt jedoch nicht im 
Hinblick auf Verlustvorträge oder zukünftige Ver-
luste aus der Veräußerung von Aktien, für die ein 
separater Verlustverrechnungstopf zu führen ist.  

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verluste aus 
der Rückgabe von Fondsanteilen oder Veräußerung 
anderer Wertpapiere, die noch unter das alte Recht 
vor Einführung der Abgeltungsteuer fallen.  

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und 
Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppel-
besteuerungsabkommens zwischen dem Quellen-
staat und Deutschland steuerfrei und noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der 
Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der 
Fondsanteile ist für private Anleger in Höhe des 
besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der 
DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft als Prozent-
satz des Rücknahmepreises veröffentlicht.  

Der im Rücknahmepreis als enthalten geltende 
Zwischengewinn unterliegt ebenfalls der Besteue-
rung. Dieser setzt sich aus den von dem Fonds 
erwirtschafteten Zinsen und zinsähnlichen Erträgen 
zusammen, die seit dem letzten Ausschüttungs- 
oder Thesaurierungstermin angefallen sind und seit 
diesem Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig ausge-
schüttet oder thesauriert wurden. Der Zwischenge-
winn wird von der Gesellschaft bewertungstäglich 
ermittelt und zusammen mit dem Rücknahmepreis 
veröffentlicht. Außerdem wird er dem Anleger von 
der Verwahrstelle in Deutschland auf der Wertpa-
pierabrechnung mitgeteilt. Der beim Kauf gezahlte 
Zwischengewinn gehört beim Anleger grundsätzlich 
zu den negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen, 
die er mit anderen positiven Einkünften aus Kapital-
vermögen verrechnen kann. Voraussetzung ist, dass 
vom Fonds ein Ertragsausgleich durchgeführt wird 
und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischen-
gewinns als auch im Rahmen der von den Berufs-
trägern zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf 
hingewiesen wird. Der bei Rückgabe der Fondsan-
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teile vereinnahmte Zwischengewinn zählt zu den 
positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. Wird der 
Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 
6 Prozent des Entgelts für die Rückgabe oder Ver-
äußerung des Fondsanteils als Zwischengewinn 
anzusetzen. 

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, den 
Zwischengewinn zu ermitteln bzw. zu veröffent-
lichen. Sofern sich die Gesellschaft dazu entschließt, 
darf der Zwischengewinn für Hedgefonds allerdings 
freiwillig ermittelt und veröffentlicht werden.  

Der Veräußerungsgewinn wird für den Anleger 
grundsätzlich von der deutschen Verwahrstelle 
ermittelt. Gewinn oder Verlust ist hierbei der Unter-
schied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits 
und den Anschaffungskosten und den Werbungs-
kosten andererseits. Darüber hinaus sind die An-
schaffungskosten sowie der Veräußerungspreis 
jeweils um den Zwischengewinn zu mindern. Der so 
ermittelte Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ist 
zusätzlich um die ausschüttungsgleichen Erträge zu 
mindern, um insoweit eine Doppelbesteuerung zu 
vermeiden.  

3.2. Besteuerung im Betriebsvermögen  
Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen bildet die 
Differenz zwischen dem Rücknahmepreis und den 
Anschaffungskosten grundsätzlich den steuerpflich-
tigen Veräußerungsgewinn oder Veräußerungsver-
lust. Der erhaltene Zwischengewinn stellt beim 
betrieblichen Anleger einen unselbständigen Teil 
des Veräußerungserlöses dar.  

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, soweit diese 
bei Zurechnung an den Anleger steuerfrei sind, 
Veräußerungsgewinne und -verluste aus Aktien 
sowie Wertsteigerungen und -minderungen aus 
Aktien, die noch nicht ausgeschüttet oder thesau-
riert worden sind. Der Aktiengewinn wird von der 
Gesellschaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises 
veröffentlicht, sodass der Anleger den absoluten 
Aktiengewinn sowohl bei Erwerb als auch bei 
Rückgabe der Fondsanteile durch Multiplikation mit 
dem jeweiligen Rücknahmepreis ermitteln muss. Die 
Differenz zwischen dem absoluten Aktiengewinn bei 
Rückgabe und dem absoluten Aktiengewinn bei 
Erwerb stellt sodann den besitzzeitanteiligen Ak-
tiengewinn dar, durch den der Anleger eine Aus-
sage darüber erhält, in welchem Umfang die Wert-
steigerung bzw. der Wertverlust seiner Fondsanteile 
auf Aktien zurückzuführen ist. Der Gewinn bzw. 
Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für 
körperschaftsteuerpflichtige Anleger i.H.v. 95 Prozent 

des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns, für einkom-
mensteuerpflichtige betriebliche Anleger i.H.v. 
40 Prozent des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns 
steuerfrei. Aufgrund der oben erwähnten Gesetzes-
änderung werden seit dem 1. März 2013 zwei Ak-
tiengewinne getrennt für körperschaftsteuerpflichti-
ge Anleger und für einkommensteuerpflichtige 
betriebliche Anleger veröffentlicht. 

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und 
Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppel-
besteuerungsabkommens zwischen dem Quellen-
staat und Deutschland steuerfrei und noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der 
Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der 
Fondsanteile ist für betriebliche Anleger in Höhe des 
besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der 
DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft in der glei-
chen Form wie der Aktiengewinn getrennt von 
diesem veröffentlicht.  

Der betriebliche Anleger hat die Fondsanteile mit 
den Anschaffungskosten zuzüglich gegebenenfalls 
Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren. Der beim 
Kauf gezahlte Zwischengewinn stellt einen unselb-
ständigen Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn 
der Fonds während der Haltedauer der Fondsanteile 
Erträge thesauriert, sind die ausschüttungsgleichen 
Erträge außerbilanziell zu erfassen und ein aktiver 
Ausgleichsposten zu bilden. Zum Zeitpunkt der 
Rückgabe der Fondsanteile sind diese erfolgswirksam 
auszubuchen und der aktive Ausgleichsposten ist 
aufzulösen, um eine doppelte steuerrechtliche 
Erfassung der ausschüttungsgleichen Erträge zu 
vermeiden. Darüber hinaus ist der besitzzeitanteilige 
Aktiengewinn außerbilanziell zu berücksichtigen.  

Der folgende Absatz betrifft ausschließlich Fonds 
nach deutschem Recht:  

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der 
Rechtssache STEKO Industriemontage GmbH ent-
schieden, dass die Regelung im Körperschaftsteuerge-
setz für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen 
Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren 
in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Kör-
perschaften, Gewinnminderungen im Zusammen-
hang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaf-
ten nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend 
zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, 
während dies für Gewinnminderungen im Zusam-
menhang mit Beteiligungen an inländischen Gesell-
schaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach 
Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 



 

26

28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass 
die Rechtssache STEKO grundsätzlich Wirkungen 
auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben 
vom 1. Februar 2011 „Anwendung des BFH-Urteils 
vom 28. Oktober 2009 – I R 27/08 beim Aktienge-
winn („STEKO-Rechtsprechung“)“ hat die Finanz-
verwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen 
Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine An-
passung eines Aktiengewinns aufgrund der Rechts-
sache STEKO möglich ist. Der BFH hat zudem mit 
den Urteilen vom 25. Juni 2014 (I R 33/09) und 30. 
Juli 2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 
2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, 
dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewin-
nen aufgrund des § 40a KAGG i.d.F. des Steuersen-
kungsgesetzes vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 
2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass 
steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negati-
ven Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit 
also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung 
eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt 
ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine 
entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzver-
waltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert. Im 
Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der 
BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit 
Anteilen im Betriebsvermögen, einen steuerlichen 
Berater zu konsultieren.  

4. Deutsche Kapitalertragsteuer  

Die inländischen depotführenden Verwahrstellen 
haben grundsätzlich die Kapitalertragsteuer für den 
Anleger einzubehalten und abzuführen. Die Kapi-
talertragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich 
abgeltende Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein 
Veranlagungswahlrecht und in bestimmten Fällen 
eine Veranlagungspflicht. Werden die Fondsanteile 
im Betriebsvermögen gehalten, besteht grundsätz-
lich eine Pflicht zur Veranlagung. Wird der betrieb-
liche Anleger mit seinen Erträgen aus Fondsanteilen 
zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, 
ist die gezahlte Kapitalertragsteuer nur eine Steuer-
vorauszahlung ohne abgeltende Wirkung, die der 
Anleger auf seine persönliche Steuerschuld anrech-
nen kann. Hierfür erhält der Anleger von deutschen 
Verwahrstellen eine Steuerbescheinigung, die er im 
Rahmen seiner Veranlagung dem Finanzamt vorle-
gen muss.  

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuersatz bei 
Privatanlegern für Einkünfte aus Kapitalvermögen 
auf 25 Prozent begrenzt. Eine freiwillige Veranla-

gung ist insbesondere Anlegern ohne oder mit 
einem sehr niedrigen zu versteuernden Einkommen 
zu empfehlen.  

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungsbescheinigung 
oder der Vorlage eines gültigen Freistellungsauf-
trags verzichten deutsche Verwahrstellen insoweit 
auf den Einbehalt der Kapitalertragsteuer. Weist der 
Anleger nach, dass er Steuerausländer ist, beschränkt 
sich der Kapitalertragsteuerabzug auf Erträge aus 
deutschen Dividenden.  

Deutsche Verwahrstellen haben für den Steuer-
pflichtigen einen Verlustverrechnungstopf zu führen, 
der automatisch in das nächste Jahr übertragen 
wird. Hierbei sind Verluste aus dem Verkauf von 
Aktien nur mit Gewinnen aus dem Verkauf von 
Aktien verrechenbar. Gewinne aus der Rückgabe 
von Fondsanteilen sind steuerrechtlich keine Ge-
winne aus Aktien.  

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbehalten, 
als die positiven Einkünfte die (vorgetragenen) 
negativen Einkünfte sowie evtl. Freistellungsaufträ-
ge übersteigen. Der in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtige Anleger darf seinen Banken ins-
gesamt Freistellungsaufträge bis zu einem Gesamt-
betrag von 801,– Euro (bei Zusammenveranlagung: 
1.602,– Euro) erteilen.  

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungsbescheini-
gung bzw. der Nachweis der Ausländereigenschaft 
müssen der Verwahrstelle rechtzeitig vorliegen. 
Rechtzeitig ist im Falle der Thesaurierung vor dem 
Geschäftsjahresende des Fonds, bei ausschüttenden 
Fonds vor der Ausschüttung und bei der Rückgabe 
von Fondsanteilen vor der Transaktion.  

Werden die Fondsanteile nicht in einem deutschen 
Depot verwahrt und die Ertragsscheine einer deut-
schen Zahlstelle vorgelegt, können Freistellungsauf-
trag sowie Nichtveranlagungsbescheinigung nicht 
berücksichtigt werden.  

Ausländische Anleger können bei verspätetem 
Nachweis der Ausländereigenschaft die Erstattung 
des Steuerabzugs grundsätzlich entsprechend der 
Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) beantragen. 
Zuständig ist das für die depotführende Stelle zu-
ständige Finanzamt. Eine Erstattung des Steuerab-
zugs auf deutsche Dividenden ist nur im Rahmen 
des einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und Deutschland 
möglich. Für die Erstattung ist das Bundeszentral-
amt für Steuern zuständig.  
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Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anrechenbare 
ausländische Quellensteuern ausweist, werden 
diese grundsätzlich beim Steuerabzug steuermin-
dernd berücksichtigt. Ist eine steuerrechtliche Be-
rücksichtigung ausgewiesener anrechenbarer Quel-
lensteuern ausnahmsweise nicht möglich, werden 
sie in einem „Quellensteuertopf” vorgetragen.  

4.1. Deutsche Fonds  
Deutsche depotführende Stellen haben sowohl bei 
Ausschüttung als auch bei Thesaurierung grund-
sätzlich Kapitalertragsteuer einzubehalten und 
abzuführen. 

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen 
Verwahrstelle verwahrt, hat die Verwahrstelle bei 
Rückgabe der Fondsanteile darüber hinaus Kapi-
talertragsteuer auf den Zwischengewinn einzube-
halten. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die nach 
dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, 
wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den 
Gewinn aus der Veräußerung der Fondsanteile 
einbehalten.  

4.2. Ausländische Fonds  
Ausländische Gesellschaften führen keine Kapitaler-
tragsteuer an das deutsche Finanzamt ab. Bei aus-
schüttenden bzw. teilausschüttenden Fonds behält 
jedoch die deutsche Verwahrstelle die Kapitalertrag-
steuer auf ausgeschüttete Erträge ein.  

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Ver-
wahrstelle zurückgegeben, hat diese darüber hinaus 
Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn ein-
zubehalten und abzuführen. Bei Rückgabe von 
Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 
angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapitaler-
tragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung 
der Fondsanteile einbehalten. 

Zusätzlich hat die deutsche Verwahrstelle Kapital-
ertragsteuer auf die Summe der dem Anleger 
nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen 
geltenden und noch nicht der deutschen Kapital-
ertragsteuer unterlegenen Erträge einzubehalten 
und abzuführen. Wurden die Fondsanteile seit 
Erwerb ununterbrochen bei ein und derselben 
deutschen Verwahrstelle verwahrt, bilden nur die 
besitzzeitanteiligen akkumulierten ausschüt-
tungsgleichen Erträge die Bemessungsgrundlage 
für die Kapitalertragsteuer. Die akkumulierten 
ausschüttungsgleichen Erträge werden von der 
Gesellschaft ermittelt und bewertungstäglich 
zusammen mit dem Rücknahmepreis veröffent-
licht.  

5. EU-Zinsrichtlinie  
(Zinsinformationsverordnung)  

Am 10. November 2015 hat der Rat der Europäi-
schen Union die Richtlinie zur Abschaffung der 
EU-Zinsrichtlinie (Richtlinie 2003/48/EG) erlassen. 
Mit Ausnahme von Österreich ist die EU-
Zinsrichtlinie daher seit dem 1. Januar 2016 auf-
gehoben. Die Aufhebung erfolgt allerdings vorbe-
haltlich der Fortgeltung bestimmter administrativer 
Verpflichtungen, wie z. B. das Berichten und Aus-
tauschen von Informationen in Bezug auf sowie 
der Einbehalt von Quellensteuern von Zahlungen 
vor dem 1. Januar 2016. In Österreich erfolgt die 
Aufhebung spätestens zum 1. Januar 2017. Unter 
gewissen Voraussetzungen kann die Aufhebung 
auch bereits zum 1. Oktober 2016 erfolgen. Über-
gangsbestimmungen im Fall von sich überschnei-
denden Geltungsbereichen verhindern eine paral-
lele Anwendung. Im Ergebnis bedeutet dies, dass 
spätestens ab 2018 innerhalb der EU volle Steuer-
transparenz gegeben sein wird und die EU-
Quellensteuer ab diesem Zeitpunkt obsolet wird. 

Bis zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie waren alle 
Mitgliedstaaten verpflichtet, den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten Auskünfte über 
Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen zu 
erteilen, die im Auskunft erteilenden Mitgliedstaat 
an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige 
Person gezahlt werden. Allerdings wurde einigen 
Staaten gewährt, stattdessen während einer 
Übergangszeit eine Quellensteuer in Höhe von 35 
Prozent zu erheben. Von diesem Recht machte 
zuletzt nur noch Österreich Gebrauch. 

6. Grundzüge des automatischen steuerli-
chen Informationsaustausches (Common 
Reporting Standard, CRS) 

Am 21. Juli 2014 hat die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
einen globalen Standard für den automatischen 
Austausch von Kontodaten in Steuerangelegenhei-
ten vorgelegt. Der vorgelegte Standard sieht einen 
automatisierten, internationalen Datenaustausch 
zwischen den nationalen Finanzbehörden vor und 
besteht aus einem Musterabkommen, dem sog. 
Common Reporting Standard („CRS“) Due Diligence 
Prozess sowie einer Musterkommentierung. Der CRS 
definiert meldepflichtige Finanzinstitute, Konten und 
Informationen. Ende Oktober 2014 haben 51 Staa-
ten das Musterabkommen unterzeichnet, um Infor-
mationen automatisiert auszutauschen. Zwischen-
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zeitlich haben sich mehr als 90 Staaten und Gebiete 
darauf verständigt, durch gegenseitigen Informati-
onsaustausch über Finanzkonten eine effektive 
Besteuerung sicherzustellen. CRS beginnt grundsätz-
lich erstmalig mit dem Meldezeitraum 2016, einige 
CRS-Teilnehmerstaaten beginnen jedoch erst mit 
dem Meldejahr 2017. Deutschland hat sich ver-
pflichtet, die Informationen über Finanzkonten aus 
dem Jahr 2016 erstmalig im September 2017 mit 
den OECD-Partnerstaaten auszutauschen. 

Seit 1. Januar 2016 müssen deutsche Finanzinsti-
tute sämtliche Kontoinhaber kennzeichnen, bei 
denen eine ausländische Steuerpflicht vorliegt. 
Deren Depots und Erträge sind an die deutschen 
Finanzbehörden (Bundeszentralamt für Steuern 
BZSt) zu melden. Dieses leitet die Daten an die 
betreffenden Teilnehmerstaaten weiter. Vorgese-
hen sind nur Melde- jedoch keinerlei Steuerab-
zugsverpflichtungen. Die Regelungen der Abgel-
tungsteuer bleiben durch den steuerlichen 
Informationsaustausch unberührt. 

7. Investmentsteuerreform 

Der Entwurf für ein Investmentsteuerreformgesetz 
sieht grundsätzlich vor, dass ab 2018 bei Fonds  
bestimmte inländische Erträge (Dividen-
den/Mieten/Veräußerungsgewinne aus Immobilien) 
bereits auf Ebene des Fonds besteuert werden 
sollen. Sollte der Entwurf in dieser Form als Gesetz 
verabschiedet werden, sollen auf Ebene des Anle-
gers Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Ge-
winne aus dem Verkauf von Fondsanteilen unter 
Berücksichtigung von Teilfreistellungen grundsätz-
lich steuerpflichtig sein. 

Die Teilfreistellungen sollen ein Ausgleich für die 
Vorbelastung auf der Fondsebene sein, so dass 
Anleger unter bestimmten Voraussetzungen einen 
pauschalen Teil der vom Fonds erwirtschafteten 
Erträge steuerfrei erhalten. Dieser Mechanismus 
gewährleistet allerdings nicht, dass in jedem Einzel-
fall ein vollständiger Ausgleich geschaffen wird. 

Zum 31. Dezember 2017 soll unabhängig vom 
tatsächlichen Geschäftsjahresende des Fonds für 
steuerliche Zwecke ein (Rumpf-)Geschäftsjahr als 
beendet gelten. Hierdurch können ausschüttungs-
gleiche Erträge zum 31. Dezember 2017 als zuge-
flossen gelten. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch 
die Fondsanteile der Anleger als veräußert, und 
am 01. Januar 2018 als wieder angeschafft gelten. 
Ein Gewinn im Sinne des Gesetzesentwurfes aus 

dem fiktiven Verkauf der Anteile soll jedoch erst 
im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der 
Anteile bei den Anlegern als zugeflossen gelten. 

8. Rechtliche Hinweise  

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick 
über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage ver-
mitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte 
behandeln, die sich aus der individuellen Situation 
des Anlegers ergeben können. Interessierten Anle-
gern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen 
der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen 
Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.  

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der 
derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr 
dafür übernommen werden, dass sich die steuer-
rechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Recht-
sprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht 
ändert. Solche Änderungen können auch rückwir-
kend eingeführt werden und die oben beschriebenen 
steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.  

9. Änderung durch das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG): Spezielle  
Anhangangaben für Fonds (§ 285 Nr. 26 
HGB; § 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB)  

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) 
dazu verpflichtet sind, den Jahresabschluss um 
einen Anhang zu erweitern, und die zu mehr als 
10 Prozent am Fondskapital von in- und ausländi-
schen Spezial- und Publikumsfonds beteiligt sind, 
müssen nach dem BilMoG ergänzende Angaben zu 
den Fonds im Anhang offenlegen.  

Das BilMoG ist grundsätzlich für Geschäftsjahre 
anwendbar, die nach dem 31. Dezember 2009 
beginnen. Das BilMoG sieht die folgenden zusätz-
lichen Angaben im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) und 
Konzernanhang (§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) vor: 

 Klassifizierung des Fonds nach Anlagezielen, z. B. 
Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Misch-
fonds, Hedgefonds oder Sonstiger Fonds  

 Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 KAGB 
oder § 36 InvG in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden 
Fassung  

 Differenz zwischen Marktwert und Buchwert  
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 (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäftsjahres  

 Beschränkungen des Rechts zur täglichen Rückgabe  

 Gründe für das Unterlassen von Abschreibungen 
gemäß § 253 Absatz 3 Satz 4 HGB  

 Anhaltspunkte für eine voraussichtlich nicht dauer-
hafte Wertminderung  

Bitte wenden Sie sich für individuelle und weiter-
führende Informationen persönlich an Ihren Ab-
schlussprüfer.  
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  Steuerliche Behandlung      

  
Deka Investment GmbH 

  
Deka-Strategieportfolio aktiv 

    ISIN   DE000DK0EC67 

    WKN   DK0EC6 

          

    Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis    1. Juni 2015 bis  31. Mai 2016 

    Thesaurierung per   31. Mai 2016 

      
Privat- 

vermögen 
Betriebs- 

vermögen
        EStG KStG
    Ausschüttung 1) EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz 2) EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000
        
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b Ausgeschüttete Erträge 3) EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
    Thesaurierung netto 4) EUR je Anteil 0,1722 0,1722 0,1722

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. 
m. Nr. 1a und b 

Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) 5) 
EUR je Anteil 0,2137 0,2137 0,2137

        
    Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil 0,0331 0,0331 0,0331
    Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil 0,1806 0,1806 -,--
    Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende) EUR je Anteil -,-- -,-- 0,1806
    Ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
    Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
    Sonstige Veräußerungsgewinne  EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
    Summe Erträge  EUR je Anteil 0,2137 0,2137 0,2137
        
    Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  

EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden) EUR je Anteil -,-- 0,1806 -,--

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG  

oder § 3 Nr. 40 EStG  EUR je Anteil -,-- 0,0000 0,0000
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG) EUR je Anteil -,-- 0,7448 0,7448

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am  

31.12.2008 anzuwendenden Fassung EUR je Anteil 0,0000 -,-- -,--

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden  

Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind EUR je Anteil 0,0000 -,-- -,--

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 

anzuwendenden Fassung  EUR je Anteil 0,0000 -,-- -,--
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt  

unterliegen EUR je Anteil 0,0000 0,0000 -,--

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen  
wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer  
Quellensteuer)  EUR je Anteil 0,1136 0,1136 0,1136

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m.  
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 
KStG anzuwenden ist   EUR je Anteil -,-- 0,1033 -,--

  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer EUR je Anteil 0,0103 0,0103 0,0103

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m.  
§ 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 
KStG anzuwenden ist   EUR je Anteil -,-- 0,0000 -,--

  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG EUR je Anteil -,-- -,-- 0,0000

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, 
auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. 
§ 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist  EUR je Anteil -,-- -,-- 0,0000

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses 
Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden 
Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist EUR je Anteil -,-- -,-- 0,0000

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung  

bzw. ausschüttungsgleichen Erträge   
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 6) EUR je Anteil 0,2137 0,2137 0,2137
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 6) EUR je Anteil -,-- 0,1816 0,1816

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen  

enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem  
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug 
nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil 0,0120 0,0120 0,0120

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2  
InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. 
m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,-- 0,0120 -,--

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach  

§ 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2  
InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. 
m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,-- 0,0000 -,--

 



 

31

  Steuerliche Behandlung      

  
Deka Investment GmbH 

  
Deka-Strategieportfolio aktiv 

    ISIN   DE000DK0EC67 

    WKN   DK0EC6 

          

    Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis    1. Juni 2015 bis  31. Mai 2016 

    Thesaurierung per   31. Mai 2016 

      
Privat- 

vermögen 
Betriebs- 

vermögen
        EStG KStG

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und  

nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist 7) 8) EUR je Anteil 0,0021 0,0021 0,0021

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2  
InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. 
m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,-- 0,0000 -,--

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 
dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 
geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,-- -,-- 0,0000

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 
dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 
geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,-- -,-- 0,0000

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 
dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 
geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,-- -,-- 0,0000

  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer  

des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

  
  Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG  

i. d. F. vom 26. Juni 2013  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000
    davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000

  
  davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr.  

40 EStG  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000
    Sonstige Hinweise    

  
  In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich  

steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne) EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
    davon ausländische DBA befreite Einkünfte EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
    davon Zinsen und sonstige Erträge  EUR je Anteil -,-- -,-- -,--
    davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,-- -,-- -,--

  
  Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen  

und sonstige Erträge  EUR je Anteil -,-- -,-- -,--

  
  Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden  

nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,-- -,-- -,--

  
  Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen  

und sonstige Erträge  EUR je Anteil -,-- -,-- -,--

  
  Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden  

nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG EUR je Anteil -,-- -,-- -,--

 
1) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.
2) Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen 

Quellensteuer. 
3) Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren und Substanzbeträge sind nicht 

enthalten. 
4) Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, 

Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.
5) Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, 

Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.
6) Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-

Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine 
ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

7) Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.
8) Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten. 
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Das DekaBank Depot 
– Service rund um Ihre Investmentfonds – 

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die 
kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-
mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und 
mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. 
Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 
1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international 
renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. 
Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der un-
terschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie 
zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen 
wählen, unter anderem: 

 Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig 
sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestal-
tende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage 
von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen 
Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt 
sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt  
nutzen. 

 Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möch-
ten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit 
Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Ver-
mögensaufbau chancenreich und breit gestreut in 
Investmentfonds angelegt und dank eines professio-
nellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertrags-
möglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu 
Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert. 

 Für den systematischen und flexiblen Vermögens-
aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten  
Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen 
Varianten wählen: 

 Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge-
lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit 
Riester-Förderung. 

 Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer 
Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche 
Renditechancen an den Wertpapiermärkten. 

 Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung 
die Vorteile einer staatlich geförderten Investment-
anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti-
mierten Vermögensstruktur. 

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene 
Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über 
unsere Webpräsenz www.deka.de  

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und 
Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-
Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie 
erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr.  

 

Informationen der Verwaltung.
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Verwaltungsgesellschaft 

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 

Rechtsform 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

Sitz  
Frankfurt am Main 

Gründungsdatum 
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm  
das Investmentgeschäft der am 17. August 
1956 gegründeten Deka Deutsche Kapital-
anlagegesellschaft mbH.  

Eigenkapitalangaben 
gezeichnetes und  
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. 
(Stand: 31. Dezember 2015)  

Alleingesellschafterin  
DekaBank 
Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt  

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 
Michael M. Rüdiger 

Vorsitzender des Vorstandes der  
DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main; 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Landesbank Berlin Investment GmbH, 
Berlin; 

Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main. 

Stellvertretende Vorsitzende 
Manuela Better 

Mitglied des Vorstandes der  
DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main; 

Stellvertretende Vorsitzende des  
Aufsichtsrates der  
Landesbank Berlin Investment GmbH, 
Berlin  

und der 

Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main 

und der  

Deka Immobilien Investment GmbH,  
Frankfurt am Main 

und der 

WestInvest Gesellschaft für Investment-
fonds mbH, Düsseldorf 

Mitglied des  
Verwaltungsrates der DekaBank  
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,  
Luxemburg  

Mitglieder 
Daniel Kapffer 
Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds & 
Kapitalmarktgeschäft der DekaBank  
Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main 

Stefan Keitel 
Generalbevollmächtigter der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main 

Martin K. Müller 
Mitglied des Vorstandes der DekaBank 
Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main 

Heinz-Jürgen Schäfer 
Offenbach 

(Stand 4. März 2016)

Geschäftsführung 

Victor Moftakhar (Vorsitzender) 

Frank Hagenstein  

Dr. Ulrich Neugebauer 

Thomas Ketter 
Stellvertretender Vorsitzender des  
Verwaltungsrates der  
Deka International S.A., Luxemburg, 

und der 

International Fund Management S.A., 
Luxemburg, 

und der 

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg  

Thomas Schneider 

(Stand: 31. Januar 2016) 

Abschlussprüfer der Gesellschaft  
und der von ihr verwalteten Sonder-
vermögen 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
The Squaire 
Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main 

 

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
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Verwahrstelle 

DekaBank 
Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 

Rechtsform 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Sitz 
Frankfurt am Main und Berlin 

Eigenkapital 
gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital: EUR 447,9 Mio. 
Eigenmittel: EUR 5.319 Mio. 
(Stand: 31. Dezember 2015) 

Haupttätigkeit 
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft  
sowie Wertpapiergeschäft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die vorstehenden Angaben werden  
in den Jahres- und Halbjahresberichten 
jeweils aktualisiert. 
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Deka Investment GmbH 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 
Postfach 11 05 23 
60040 Frankfurt 
 
Telefon: (0 69) 71 47 - 0 
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39 
www.deka.de 
 
 
 


